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Freitag, den 19.12.2025

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

besonders wichtig ist mir am Jahresende, allen unter Ihnen von 
Herzen zu danken, die am Wohl der Gemeinde mitwirken.
Mein Dank gilt besonders unseren vielen ehrenamtlichen Kräften 
in der ganzen Gemeinde, die uneigennützig der Allgemeinheit 
dienen und deren Einsatz unersetzbar bleibt.
 
Im Namen des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, der Ortschafts-
räte, unserer Mitarbeiter, wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein hoffnungsvolles Jahr 2026.
 

Manuel Kern,	 Bürgermeister

Weihnachtsgruß 
 Der Zauber der Hoffnung

kennt unendlich viele Lichter,
die sich nicht löschen lassen.

(Monika Minder) 
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Gemeindeverwaltung 
Krauchenwies

Rathaus Krauchenwies	�
info@krauchenwies.de� Tel. 972-0

Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag	�                08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag	�  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	� 08.00 – 12.30 Uhr

Telefonische Kontakte:
Bürgerbüro       �  972-18 / -10
Standesamt       � 972-10 / -18
Ordnungsamt   � 972-13
Gemeindekasse � 972-32 / -29
Gemeindewerke � 972-36 
Bauhof                   � 96 22 06

Krauchenwieser Küste	�  7008

Forstrevier Inzigkofen-Krauchenwies
Susanne Schneider �  Mobil 0172 / 76 37 415	
e-mail: susanne.schneider@lrasig.de

Bereitschaftsdienste
Notfalldienste
Notruf: � 110 / 112 / 116 / 117
Zahnärztlicher  
Notdienst: � 018 01 / 116 116  
Krankentransport: � 192 22
Apotheken: � 0 18 05 / 00 29 63 
Tierarzt:�  0 75 71 / 749 22 60
Störungsstelle Gas: �08 00 / 08 24 505
Störungsstelle 
Strom Netze BW:� 08 00 / 36 29-477
Störungsstelle Wasser: � 9 72 50
Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG)
Telefon: 07571/7301-0
Fachbereich Jugend LRA SIG 
Telefon: 0 75 71 / 102 42 84 
Beratungsstelle  
psychische Erkrankungen
Telefon: 0 75 71 / 73 01 55
Psychosoziale Beratungsstelle
Telefon: 0 75 71 / 7 29 65-50 oder -52,
HIV-Sprechstunde 
Telefon: 0 75 71 / 102 64 01
WEISSER RING Opferschutz
Telefon: 01 51 / 55 16 48 29 
Beratung für Menschen  
mit Behinderung
Telefon:0 75 71 / 752 39 10
Pflegestützpunkt LRA SIG
Telefon: 0 75 72 / 71 37-431
Wohngemeinschaft  
demenzkranke Menschen 
Telefon: 0 75 71 / 731 97 60
Ambulanter Dienst Waldhäusle
Telefon: 0 75 52 / 933 77 90
Pflegedienst Sekunda
Telefon: 0 75 76 / 76 43
Seniorenzentrum Krauchenwies
Telefon: 0 75 76 / 9 61 80-0
Familienwerk Sölden e.V.
Telefon: 0 75 75 / 20 95 31 
Hilfe von Haus zu Haus  
Telefon: 0 75 76 / 96 11 74, 
01 76 / 81 65 38 31
Sozialstation  
Thomas Geiselhart e.V. Sigmaringen
Telefon: 0 75 71 / 72 99 70
SENOVA Sigmaringendorf
Telefon: 0 75 71 / 5 25 50 

Sprechzeiten in den Ortsverwaltungen:
Ablach, Ortsvorsteher Sander
Tel. (privat) 901144, Amt 1829
E-Mail: gemeindeverwaltung-ablach@krauchenwies.de
Sprechzeiten: Mo. 18:30 - 20:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bittelschieß, Ortsvorsteher Stumpp
Tel. (privat) 1841, (Amt) 962647
E-Mail: info@gaertnerei-eissler.de oder 
gemeindeverwaltung-bittelschiess@krauchenwies.de 
Sprechzeiten: Mi. 19.00 - 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Göggingen, Ortsvorsteher Fischer
Tel. (privat) 7324, (Amt) 304, Fax 962812
E-Mail: gemeindeverwaltung-goeggingen@ 
krauchenwies.de, www.goeggingen.de
Sprechzeiten: Mo.18.30 - 19:30, Fr. 09.00 - 10.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Hausen a.A., Ortsvorsteher Seeger
Tel. (privat) 7440, (Amt) 1817, Fax 901914
E-Mail: gemeindeverwaltung-hausen@krauchenwies.de
Sprechzeiten: Mi. 10:00 - 11:00 Uhr und  
20:00 - 21:30 Uhr, sowie nach Vereinbarung
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Die Gemeindekasse Krauchenwies informiert:
Wegen einer Schulung hat die Gemeindekasse am:
Mittwoch, den 14.01.2026 geschlossen.
 
Wir bitten um Beachtung! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre Gemeindekasse Krauchenwies
 

 Satzung der Gemeinde Krauchenwies 
über Auszeichnungen und Ehrungen 

(Ehrenordnung)

gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2025

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 
09.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

A. Personen mit herausragender Leistung

	 I.	Verleihung des Ehrenbürgerrechts

	§ 1	Verleihungsgrundsätze, Form
	 (1)	Die Gemeinde kann auf Grund des § 22 der Gemeindeordnung Ba-

den-Württemberg Personen, die sich besonders verdient gemacht 
haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. Zur Ehrenbürgerin / zum 
Ehrenbürger kann nur gewählt werden, wer sich um die Gemeinde 
Krauchenwies weit über das besondere Maß hinaus verdient ge-
macht hat. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist eine Auszeich-
nung von besonderem Rang und kommt daher nur in Ausnahmefäl-
len in Betracht.

	 (2)	Das Ehrenbürgerrecht kann nur lebenden Personen verliehen werden.

	§ 2	Verfahren, Verleihungsurkunde
	 (1)	Über die Auszeichnung entscheidet der Gemeinderat. Der Be-

schluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Stimmen aller Mitglieder 
des Gemeinderats.

	(2)	Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird eine vom Bürger-
meister unterschriebene Verleihungsurkunde ausgehändigt, in der 
die Verdienste des zu Ehrenden gewürdigt werden.

	§ 3	Sonstiges
	 (1)	Die Ehrenbürgerin bzw. der Ehrenbürger ist zu repräsentativen Ver-

anstaltungen der Gemeinde einzuladen
	(2)	Ehrenbürger haben das Recht, sich in das goldene Buch der Ge-

meinde einzutragen.
	(3)	Die Gemeinde nimmt beim Ableben der Ehrenbürgerin bzw. des Eh-

renbürgers ehrenden Anteil. Dies erfolgt durch ein Kondolenzschrei-
ben, einen Nachruf im Amtsblatt und der Tagespresse und eine 
Grabrede durch den Bürgermeister.

	(4)	Das Ehrenbürgerrecht stellt eine reine Ehrenbezeichnung dar. Wei-
tere besondere Rechte und Pflichten ergeben sich nicht aus der Ver-
leihung.

	§ 4	Form der Verleihung
	 (1)	Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird vom Bürgermeister in 

würdigem Rahmen vorgenommen.

	 II.	Verleihung der Ehrennadel

	§ 5	Verleihungsgrundsätze
	 (1)	Die Gemeinde Krauchenwies verleiht an Personen, die sich auf dem 

Gebiet des öffentlichen, wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und 
kulturellen Lebens in herausragender Weise um das Wohl und das 
Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben, eine Ehrennadel.

	(2)	Die Zahl der Träger dieser Ehrennadel wird auf max. 5 begrenzt.

	§ 6	Form und Ausprägungen
	 (1)	Die Ehrennadel hat die Form einer Nadel mit Rundkopf.
	(2)	Sie ist zum Tragen an der Kleidung bestimmt.

	§ 7	Verfahren, Verleihungsurkunde
	 (1)	Über diese Auszeichnung entscheidet der Gemeinderat. Der Be-

schluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Stimmen aller Mitglieder 
des Gemeinderats. 

	(2)	Mit der Verleihung der Ehrennadel wird eine vom Bürgermeister 
unterschriebene Verleihungsurkunde ausgehändigt, in der die Ver-
dienste der/des zu Ehrenden in kurzer Form gewürdigt werden.

	 III.	Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie öffentlichen 
Gebäuden

	§ 8	Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie öffentlichen 
Gebäuden nach  verdienten Bürgern

	 (1)	Die Gemeinde Krauchenwies kann Straßen, Wege und Plätze sowie 
öffentliche Gebäude nach verdienten Bürgern benennen. Auf diese 
Weise werden nur bereits Verstorbene geehrt. 

	 (2)	Eine Straße, ein Weg, ein Platz oder ein Gebäude erhalten nur dann 
den Namen eines verdienten Bürgers, wenn dieser Bürger, würde er 
noch leben, die Voraussetzungen für die Verleihung des Ehrenbür-
gerrechts oder der Ehrennadel erfüllen würde.

IV. Gemeinsame Regelungen

§ 9 Vorschlagsrecht
	 (1)	Der Bürgermeister, dessen Stellvertreter und die Gemeinderatsfrak-

tionen können zu den verschiedenen Ehrungen geeignete Personen 
vorschlagen. Die Vorschläge sind zu begründen.

§ 10 Ehrungsanspruch und -widerruf
	 (1)	Auf Auszeichnungen und Ehrungen besteht kein Rechtsanspruch. 
	(2)	Ausgesprochene Auszeichnungen und Ehrungen können wegen 

unwürdigen Verhaltens des Geehrten widerrufen werden; der Be-
schluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Stimmen aller Mitglieder 
des Gemeinderats.

	§ 11 Schutz der Privatsphäre, Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung
	 (1)	Aufgrund des Schutzes der Privatsphäre erfolgt die Beratung im 

Rahmen einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung.
	(2)	Die Auszeichnung erfolgt öffentlich.

V. Goldenes Buch

§ 12 Goldenes Buch
	 (1)	Der Bürgermeister wird ermächtigt, insbesondere folgende Perso-

nen bei ihrem Aufenthalt in der Gemeinde Krauchenwies um Eintra-
gung in das Goldene Buch zu bitten, wobei der Gemeinderat über 
die Eintragung zu informieren ist:

		 a)	Staatsoberhäupter und andere hochrangige Vertreter 
			  anderer Staaten
		 b)	Den Bundespräsidenten, den Bundestagspräsidenten, 
			  sowie Bundeskanzler und Minister der Bundesregierung
		 c)	Ministerpräsidenten der Bundesländer
		 d)	Besondere Personen der Zeit- und Weltgeschichte

	(2)	Durch Beschluss des Gemeinderats können darüber hinaus folgen-
de Persönlichkeiten um Eintragung gebeten werden:

	 a)	Personen, die sich in besonderer Weise und mit mindestens regi-
onaler Bedeutung um das Wohl der Gemeinde Krauchenwies ver-
dient gemacht haben

		 b)	Persönlichkeiten der Bildung und Wissenschaft
		 c)	Persönlichkeiten der Kultur, der Kunst und des Sports
		 d)	Personen mit besonders sozialem und karitativem Engagement
		 e)	Personen mit besonderen Verdiensten auf humanitärem Gebiet
		 f)	 Bürgermeister oder andere hochrangige Vertreter der 
			  Partnergemeinde

Amtliche Bekanntmachungen
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		 g)	Hochrangige Vertreter der Patenbatterie bei der Bundeswehr
	(3)	Ehrenbürger der Gemeinde Krauchenwies werden mit der Verlei-

hung der Ehrenbürgerschaft automatisch um Eintragung gebeten.
	(4)	Die Ehrung der Personen durch Eintragung in das Goldene Buch ist 

nicht an deren Wohnsitz in Krauchenwies gebunden. 
	(5)	Die Eintragung in das Goldene Buch soll in einem feierlichen Rah-

men durch den Bürgermeister erfolgen. Der Gemeinderat ist dazu 
einzuladen.

	(6)	Jede Person soll sich in der Regel nur einmal in das Goldene Buch 
eintragen.

B. Weitere Ehrungen

VI. Jubiläen
§ 13 Engagement im Gemeinde- und Ortschaftsrat
	 (1)	Die Arbeit im Rahmen des Gemeinde- oder Ortschaftsrats, sowie 

in den Funktionen als Bürgermeisterstellvertreter und Ortsvorsteher, 
soll entsprechend gewürdigt werden.

	(2)	Hierfür werden die vom Gemeindetag bereitgestellten Auszeichnun-
gen beantragt.

§ 14 Vereinsjubiläen
	 (1)	Das fortwährende Engagement der Vereine soll anlässlich des je-

weiligen Vereinsjubiläums gewürdigt werden.
	(2)	Für nachfolgende Jubiläumsjahre werden entsprechende Sonderzu-

schüsse verliehen:
		 a.	 10	 100 €
		 b.	 25	 250 €
		 c.	 50	 500 €
		 d.	 75	 750 €
		 e.	 100	 1.000 €
		 f.	 125	 1.250 €
		 g.	 150	 1.500 €
		 h.	 175	 1.750 €
		 i.	 200	 2.000 €

§ 15 Ehejubiläen
	 (1)	Anlässlich besonderer Ehejubiläen übermittelt die Gemeinde ent-

sprechende Glückwünsche an das Ehepaar.
	(2)	Bei Interesse kommt der Bürgermeister (in den Ortsteilen der Orts-

vorsteher) zu den Jubilaren.
	(3)	Seitens der Gemeinde wird ein dem Anlass angemessener Ge-

schenkkorb übergeben. 

	 (4)	Besondere Ehejubiläen sind:
		 a.	 Goldene Hochzeit	 50 Jahre
		 b.	 Diamantene Hochzeit	 60 Jahre
		 c.	 Eiserne Hochzeit	 65 Jahre
		 d.	 Gnadenhochzeit	 70 Jahre
		 e.	 Kronjuwelenhochzeit	 75 Jahre

§ 16 Geburtstagsjubiläen
	(1)	Ab dem 80. Lebensjahr in 5 - Jahresschritten (80, 85, 90, 95, 

100), sowie ab dem 100. Lebensjahr entsprechend jährlich, über-
mittelt die Gemeinde entsprechende Glückwünsche an den/die 
Bürger/in. 

	(2)	Bei Interesse kommt der Bürgermeister (in den Ortsteilen der Orts-
vorsteher) zu den Jubilaren.

	(3)	Seitens der Gemeinde wird ein dem Anlass angemessener Ge-
schenkkorb übergeben. 

§ 17 Firmenjubiläen
	 (1)	Das fortwährende Engagement unserer Betriebe vor Ort soll anläss-

lich des jeweiligen Firmenjubiläums gewürdigt werden.
	(2)	Bei Interesse besuchen Bürgermeister, sowie in den Ortsteilen der 

jeweilige Ortsvorsteher, das Unternehmen und überbringen die 
Glückwünsche der Gemeinde.

	(3)	Besondere Jubiläen sind:
			  a.	 10 Jahre	 b.	 20 Jahre
			  c.	 25 Jahre	 d.	 30 Jahre
			  e.	 40 Jahre	 f.	 50 Jahre
			  g.	 60 Jahre	 h.	 75 Jahre
			  i.	 80 Jahre	 j.	 90 Jahre
			  k.	 100 Jahre	 l.	 125 Jahre
			 m.	 150 Jahre

VII. Ehrenbezeugung bei Sterbefällen

§ 18 Ehrenbürger und Träger der Ehrennadel
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt
	(2)	Grabrede durch den Bürgermeister (sofern gewünscht)
	(3)	Kranzgebinde am Grab

§ 19 Aktive Gemeinderäte und Ortsvorsteher
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt
	(2)	Grabrede durch den Bürgermeister (sofern gewünscht)
	(3)	Kranzgebinde am Grab

§ 20 Aktive Ortschaftsräte
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt
	(2)	Grabrede durch den Ortsvorsteher (sofern gewünscht)
	(3)	Bürgermeister nimmt an Trauergottesdienst teil
	 (4)	Kranzgebinde am Grab

§ 21 Aktive Mitglieder der Feuerwehr, 
Ehrenkommandanten & Ehrenabteilungskommandanten
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt 
	 (2)	Grabrede durch den Feuerwehrkommandanten (sofern gewünscht)
	(3)	Bürgermeister nimmt an Trauergottesdienst teil
	 (4)	Kranzgebinde am Grab

§ 22 Aktive Bedienstete
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt 
	 (2)	Grabrede durch den Bürgermeister (sofern gewünscht)
	(3)	Kranzgebinde am Grab

§ 23 Ehemalige Gemeinderäte und Ortsvorsteher
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt 

§ 24 Ehemalige Ortschaftsräte
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt 

§ 25 Ehemalige Bedienstete
	 (1)	Nachruf im Amtsblatt 

Die §§ 23 bis 25 gelten, sofern der Verwaltung Kenntnis über das einsti-
ge Engagement / die einstige Beschäftigung vorliegt und sofern die Ver-
waltung Kenntnis über den Sterbefall erlangt. 

VIII. Inkrafttreten

§ 26 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Heilungsvorschriften: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

� Krauchenwies, den 10.12.2025
Manuel Kern, Bürgeramt
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Gemeindewerke Krauchenwies zum Jahreswechsel
Die Gemeindewerke Krauchenwies bleiben in der Zeit vom 29. Dezem-
ber 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 geschlossen.
Ab Montag, den 5. Januar 2026, sind wir wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie erreichbar.
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Bürgerinnen und Bür-
gern einen guten Start ins neue Jahr.

Ihre Gemeindewerke Krauchenwies

Beschluss des Gemeinderates  
über die rückwirkende Erhöhung der Wasser-  
und Abwassergebühren im Jahr 2026
Gebührensätze in der Wasser- und Abwasserversorung:
Derzeit befinden sich Gebührenkalkulationen für den Bereich Wasser- 
und Abwasserversorgung mit Wirkung 01.01.2026 in der Bearbeitung. 
Über die Ergebnisse der Kalkulationen soll in der ersten Jahreshälfte 
2026 im Gemeinderat beraten und beschlossen werden. Diese Maßnah-
me ist notwendig, um gestiegene Betriebskosten, gesetzliche Vorgaben 
und Investitionen in die Infrastruktur zu berücksichtigen. Die Verwaltung 
weist vorsorglich daraufhin, dass sich daraus Erhöhungen der Gebüh-
rensätze ergeben können, die für die ab dem 01.01.2026 in Anspruch 
genommen Leistungen gültig wären.
 
Im Bereich der Wasserversorgung können die Wassergebühren von der-
zeit 2,40 EUR je m³um bis zu 0,20 EUR je m³ (inklusive der gesetzlichen 
Umsatzsteuer) und im Bereich der Abwasserversorgung die Abwasser-
gebühren von derzeit 3,99 EUR je m³ um bis zu 0,20 EUR je m³ und das 
Oberflächenwasser von derzeit 0,21 je m² um bis zu 0,10 EUR je m² 
ansteigen. Die Grundgebühren können sich von derzeit 53,50 EUR/Jahr 
um bis zu 2,00EUR/Jahr (jeweils inklusive der gesetzlichen Umsatzsteu-
er) erhöhen. Die dezentrale Abwasserbeseitigung mit Anschlussmög-
lichkeit können in Höhe von 4,23 EUR um bis zu 0,50 EUR sowie die 
dezentrale Abwasserbeseitigung ohne Anschlussmöglichkeit an die Ab-
wasserentsorgung können in Höhe von 3,55 EUR je m³ um bis zu 0,50 
EUR je m³ ebenfalls ansteigen.
 
Dies bedeutet nicht, dass diese Gebührensteigerungen im Jahr 2026 
tatsächlich eintreten werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der Gemeinderat in der ersten Jahreshälfte neue Gebüh-
rensätze bis zu der genannten Höhe ab dem 01.01.2026 rückwirkend 
beschließen könnte. Diese Gebührensätze werden dann bei der Abrech-
nung für das Gebührenjahr 2026 berücksichtigt.
 
Der Gemeinderat hat einer Möglichkeit über die rückwirkenden Erhö-
hung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2026 in der ersten 
Jahreshälfte 2026 zugestimmt.
 

Rathaus geschlossen
Das Rathaus Krauchenwies ist an folgenden Tagen geschlossen:
Heiligabend	 Mittwoch, 24.12.2025
Silvester		  Mittwoch, 31.12.2025
      		  Freitag, 02.01.2026
 
Das Rathaus Krauchenwies ist an folgenden Tagen geöffnet:
Montag, den 29.12.2025
Dienstag, den 30.12.2025
Montag, den 05.01.2026 
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Christbaumentsorgungsaktion

Voranzeige
Die Gemeinde führt auch im 
nächsten Jahr zusammen mit 
mehreren Vereinen im gesam-
ten Gemeindegebiet wieder 
die Christbaumentsorgungs-
aktion durch. 

Die Bäume werden am Sams-
tag, den 10. Januar 2026 in 
Krauchenwies und allen Orts-
teilen abgeholt; sie sollten ab 
8.00 Uhr am Straßenrand be-
reit liegen.

Voraussetzung für die kostenlose Entsorgung ist, dass an den zu entsor-
genden Bäumen kein Lametta mehr angebracht ist. Bäume mit Lamett-
aresten gelten als Müll, für die ein hoher Entsorgungsaufwand entsteht. 

Die Abholung erfolgt durch unsere Jugendgruppen, die für ihren Einsatz 
einen kleinen Zuschuss von der Gemeinde erhalten.
Wir danken für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen guten Start ins 
neue Jahr!

Weihnachtsbaum 
Rathaus  
Dieses Jahr wurde der Weih-
nachtsbaum im Rathaus von 
den Kindern des Kindergar-
tens Ablach geschmückt. 

Ein herzliiches Dankeschön 
gilt dem Kindergarten Ablach 
für den lievoll gebastelten 
Weihnachtsschmuck!

Kreiswahlausschuss  
für die Landtagswahl  
tagt öffentlich am 9. Januar

Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis Sigmaringen bei der Land-
tagswahl 2026 kommt am Freitag, 9. Januar, um 9 Uhr in Sitzungssaal C 
des Landratsamts Sigmaringen zu seiner ersten Sitzung zusammen. Ge-
genstand der öffentlichen Sitzung unter der Leitung von Kreiswahlleiterin 
Claudia Wiese, Erste Landesbeamtin des Landkreises Sigmaringen, ist 
die Zulassung der im Wahlkreis eingereichten Wahlvorschläge für die 
Landtagswahl am 8. März 2026.
 

Silvesterfeuerwerk - Umgang mit Feuerwerkskörper 
Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels hier die wichtigs-
ten Bestimmungen über den Umgang mit Feuerwerkskörper:
	 ·	 mit Ausnahme von Feuerwerksspielwaren ist die Abgabe von Feuer-

werkskörper an Personen unter 18 Jahren untersagt.
	 ·	 Feuerwerkskörper dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 

Seniorenheimen und Fachwerkhäusern gezündet werden.
	 ·	 das Abbrennen von Feuerwerkskörper ist nur
		  vom 31. Dezember bis 01. Januar erlaubt.
Das Ordnungsamt bittet die Vorschriften zu beachten.
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Maschinenring Alb Oberschwaben
Berufskraftfahrerweiterbildung 

Das Berufskraftfahrer-Qualifi kations-Gesetz (BKrFQG) sieht alle fünf Jah-
re eine BKF-Weiterbildung für Fahrpersonal im gewerblichen Güterkraft- 
und Personenverkehr im Umfang von 35 Stunden vor. Wir bieten im Janu-
ar/Februar 2026 diese Schulung mit allen 5 Modulen für alle Kraftfahrer an.

Termine:
Freitag, 23.01.2026  Modul 1 (bereits ausgebucht)
Samstag, 24.01.2026 Modul 2
Freitag, 13.02.2026 Modul 3
Samstag, 14.02.2026 Modul 4
Freitag, 20.02.2026 Modul 5

Für die übrigen Module besteht bereits jetzt eine hohe Nachfrage. Inte-
ressenten, die an der Schulung teilnehmen möchten, sollten sich daher 
zeitnah anmelden.
Bei Anmeldung, Interesse und Fragen wenden Sie sich gerne an
Ulrike Reiter (07585/9307-11 oder  u.reiter@mr-ao.de

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V., Haushalts- und Betriebshilfe
88356 Ostrach, Hauptstraße 17, Tel. 07585/9307-0,  info@mr-ao.de

Themenabend Pfl ege

Wenn Eltern älter werden – Chance oder Belastung
Mittwoch, den 21.01.2026, 18:30 Uhr – ca. 20:00 Uhr
Rathaus - Erdgeschoss
Wir laden Sie herzlich zu unserem ersten Themenabend Pfl ege „Wenn 
Eltern älter werden – Chance oder Belastung?“ ein. Diese Veranstaltung 
ist der Auftakt zu einer Reihe von Treffen, bei denen es um die Heraus-
forderungen und Chancen im Pfl egealltag geht.
Der Abend wird in Kooperation zwischen der Gemeinde Krauchenwies 
und dem Kreisseniorenrat Sigmaringen organisiert. Ziel ist es, Sie als 
pfl egende Angehörige zu unterstützen, einen Raum für Austausch und 
Begegnung zu bieten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Der Abend beginnt mit einem Fachimpuls, der einen Einblick in das 
Thema gibt und von Carmen Seifert als Referentin moderiert wird. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszu-
tauschen, Erfahrungen zu teilen und neue Kontakte zu knüpfen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen offenen, informativen 
Abend, bei dem wir gemeinsam Wege fi nden, die Pfl ege in unserer Ge-
meinde zu stärken und zu erleichtern.

Vereinsnachrichten

Seniorengemeinschaft Ablach

Liebe Senioren!
Herzlichen Dank an Euch, dass Ihr im Jahr 2025 so zahlreich zu den 
angebotenen Veranstaltungen und Seniorennachmittagen gekommen 
seid. Das hat uns sehr gefreut.
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2025 geht zu Ende.
Wir wünschen Euch: Frohe Weihnachten, begleitet von Liebe, Freude, 
Ruhe und Besinnlichkeit im Kreise Eurer Familien.
Einen guten Rutsch in das Neue Jahr und viel Gesundheit und Glück.

Bis zum nächsten Jahr.
Euer Seniorenteam

1.) Planung der Termine für 2026
folgende Termine wurden festgelegt:

Dienstag, 13. Januar 2026 Einladung zum Neujahrstreff
 mit Glühwein und Punsch
 in der Festhalle 14.30 Uhr
Donnerstag, 05. Februar 2026 Fasnetsball in der Festhalle
Dienstag, 10. März 2026 Spiele und Kaffeenachmittag
 in der Festhalle
Dienstag, 14. April 2026 Thementag in der Festhalle
Dienstag, 12. Mai 2026 Ausfl ug, Ausfahrt
Dienstag, 16. Juni 2026 Krauchenwieser Küste
Juli bis August 2026 Sommerpause
September 2026 Ausfl ug, Ausfahrt
Dienstag, 13. Oktober 2026 50jähriges Jubiläum der
 Seniorengemeinschaft in der Festhalle
Dienstag, 17. November 2026 Jahresabschluss in der Festhalle

Freiwillige Feuerwehr
Ablach

Einladung zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2025
am Freitag, 30.01.2026 um 19:30 Uhr in der Turn- und Festhalle Ablach 
(Gartenweg 8, 72505 Krauchenwies).

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht Abteilungskommandant
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Jugendwarts
5. Kassenbericht
6. Entlastung
7. Beförderungen/Ehrungen
8. Grußworte 
9. Anträge, Wünsche, Verschiedenes

Anzugsordnung: Ausgehuniform
Anträge auf Änderungen der Tagesordnung sind bis spätestens Freitag, 
23.01.2026  schriftlich beim Abteilungskommandanten einzureichen.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Mit kameradschaftlichem Gruß
Alexander Müller (Schriftführer und stellv. Abteilungskommandant)

Die freiwillige Feuerwehr Ablach wünscht allen Einwohnern frohe Weih-
nachten und alles Gute für das Jahr 2026!

Musikverein Göggingen

Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang ändern.
Aber du kannst starten, wo du bist und das Ende verändern.
C. S. Lewis

Wir wünschen unseren Mitgliedern, 
Ehrenmitgliedern, Freunden und Gön-
nern frohe Weihnachten, besinnliche 
und erholsame Feiertage sowie alles 
Gute für das neue Jahr 2026!

Euer Musikverein Göggingen
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KLJB Göggingen

SC Göggingen-Volleyball

Ergebnisse vom 12./13.12.2025
Bezirkspokal 1/8-Finale
SCG Damen 1 : VfB FN 2	 3:0 (25:21,25:19,25:13)
SCG Damen 2 : SV Eglofs 2	 3:1 (22:25,25:19,25:18,25:17)

Landesliga Herren
SCG Herren 1 : VSG Illertal 	 3:2 (26:28 25:23 21:25 25:21 16:14)

Beide Damenteams stehen im Bezirkspokal 1/4 Finale.
Die Damen1 erfüllten die Pflichtaufgabe beim Bezirksklasse Team vom 
VfB FN und zogen am Freitag mit einem glatten 3:0 Sieg ins Bezirkspo-
kal 1/4 Finale ein.

Einen Tag später gelang unseren Damen 2 ein Coup in dem sie den Be-
zirksligisten vom SV Eglofs 2 mit 3:1 nach Hause schickten. 
Die Viertelfinals wo mit Laupheim und Ravensburg zwei Landesligisten 
auf unsere Teams warten werden im neuen Jahr ausgespielt.

Herren1 feiern ersten Sieg in Tiebreak-Krimi.
Nichts für schwache Nerven war das Heimspiel unsrer Herren gegen Il-
lertal. Verletzungsgeschwächt aber mit einigen Aushilfen von H2 konnten 
die Jungs ihren ersten Saisonsieg einfahren. Mit großem Kampfgeist, 
Wille und dank großem Support unsrer Zuschauer stand nach knapp 2 
Stunden ein 3:2 Sieg auf der Anzeigetafel.

Kommendes Wochenende bestreiten alles Teams auswärts ihre letzten 
Vorrundenspiele.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei unseren Zuschauern und Fans 
herzlich für die Unterstützung bedanken. Wir wünschen euch ein paar 
schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2026.

Musikverein und  
Trachtenkapelle Hausen

 
Adventsfenster auf dem Dorfplatz am 21.12.2025, 18.00 Uhr
Mit stimmungsvollen Melodien möchte der MV-Trachtenkapelle Hausen 
a. A. die Bevölkerung am Sonntag, 21.12.2025 ab 18.00 Uhr auf die be-
vorstehenden Weihnachtstage einstimmen- Für das leibliche Wohl ist 
dabei bestens gesorgt.
 
Volkmusik – Hitparade 05.01.2026
Zum Jahresbeginn veranstaltet der MV-Trachtenkapelle seine Volksmu-
sik – Hitparade. Mit einem bunten blasmusikalischen Melodienstrauß 
wollen die Musikerinnen und Musiker, unter der Leitung von Andreas 
Fink, ab 20.00 Uhr in der Festhalle Hausen den hoffentlich zahlreichen 
Blasmusikfreunden einen unterhaltsamen Abend bereiten. Zünftige Mär-
sche, tempogeladenen Polkas und einfühlsam vorgetragenen Walzer-
melodien werden dabei ebenso zu hören sein wie auch Solostücke und 
moderne Kompositionen. Aus den Neuvorstellungen wählen die Hitpara-
denbesucher ihren Siegertitel. Mit etwas Glück warten hierbei drei schö-
ne Preise auf ihre Gewinner. Bei einer Tombola mit schönen Gewinnen 
kann jeder Besucher sein Losglück versuchen.
 
Der Musikverein – Trachtenkapelle dankt allen Besuchern des zurücklie-
genden Jubiläumsjahres und wünscht ihnen und allen Einwohnern eine 
friedvolle Weihnacht und ein gesundes Jahr 2026.
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Landratsamt Sigmaringen

Digitaler „Sozialatlas“ erleichtert Zugang zu zahlrei-
chen Angeboten und Einrichtungen
Um Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu sozialen Leistungen und 
Hilfsangeboten zu erleichtern, stellt der Landkreis Sigmaringen ab sofort 
einen digitalen Sozialatlas zur Verfügung. Die interaktive Landkreiskar-
te bietet einen umfassenden Überblick über Unterstützungs- und Bera-
tungsangebote aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe, Soziales, 
Bildung, Pflege und Behinderung. Darüber hinaus umfasst sie zahlrei-
che Einrichtungen und Dienste des alltäglichen Lebens im gesamten 
Landkreis. „Mit dem Sozialatlas schaffen wir eine zentrale, digitale In-
formationsplattform, die Transparenz schafft und Orientierung gibt“, sagt 
Torsten Schillinger, Sozialdezernent des Landkreises Sigmaringen. „Die 
einfache Suche nach wohnortnahen Angeboten stärkt die Zugänglichkeit 
zu sozialen Unterstützungsleistungen.“
 
Der Sozialatlas ist benutzerfreundlich aufgebaut und ermöglicht eine ge-
zielte Suche nach Angeboten in Wohnortnähe. Über die interaktive Karte 
zu finden sind unter anderem Schulen und Kindertageseinrichtungen, 
Ärzte, Hebammen und Therapeuten, Beratungsstellen sowie Angebo-
te für Menschen mit Pflegebedarf, Suchterkrankungen, Behinderungen 
oder psychischen Erkrankungen.
 
„Besonders wichtig ist uns die Nachhaltigkeit des Angebots“, sagt Torsten 
Schillinger. „Der Atlas wird laufend gepflegt und aktualisiert. Über eine 
eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können neue Angebote gemeldet 
oder Änderungen mitgeteilt werden.“ Rückmeldungen oder Hinweise zu 
Inhalten im Sozialatlas können per E-Mail an sozialatlas@lrasig.de ge-
sendet werden. Der Sozialatlas steht ab sofort auf der Internetseite des 
Landkreises Sigmaringen zur Verfügung und ist erreichbar über www.
landkreis-sigmaringen.de/sozialatlas  

Neue Online-Plattform vermittelt medizinischen Rat 
im Krankheitsfall
Für Menschen, die krank sind, aber ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin 
nicht erreichen können, gibt es im Landkreis Sigmaringen ein neues An-
gebot der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW): 
Bürgerinnen und Bürger können sich bei akuten gesundheitlichen Be-
schwerden an die digitale Anlaufstelle www.docdirekt.de im Internet 
wenden und erhalten dort rund um die Uhr eine medizinische Erstein-
schätzung. „Wer im ländlichen Raum lebt, kennt die Herausforderung: 
Medizinische Versorgung ist vorhanden, aber oft nicht sofort verfügbar“, 
sagt Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Sigmaringer Gesundheitsamts. 
„Mit docdirekt haben Bürgerinnen und Bürger nun eine digitale Unterstüt-
zung, die Orientierung gibt und unnötige Wege erspart.“
 
Ziel der neuen Plattform ist es, die telemedizinische Versorgung für die 
Bevölkerung in Baden-Württemberg weiter auszubauen – digital, sicher 
und bedarfsgerecht. Das Angebot ergänzt den Patientenservice 116117, 
der für Hilfesuchende ohne digitalen Zugang selbstverständlich erreich-
bar bleibt. Damit begegnen die Verantwortlichen der Herausforderung, 
eine gute medizinische Versorgung trotz Ärztemangel und alternder 
Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Gerade im ländlichen Raum kann Tele-
medizin eine spürbare Entlastung und Verbesserung der Erreichbarkeit 
bieten. „Viele Fragen und vor allem Unsicherheiten lassen sich heute 
auch telemedizinisch klären“, sagt Dr. Susanne Haag-Milz. „Das entlas-
tet Hausärzte ebenso wie die Notaufnahmen.“
 
Unter www.docdirekt.de können Bürgerinnen und Bürger nach Eingabe 
ihrer Postleitzahl die medizinische Ersteinschätzung starten. Das System 
fragt Beschwerden und Vorerkrankungen ab und gibt anschließend eine 
fundierte Handlungsempfehlung, wie schnell und wo eine Behandlung 
sinnvoll ist. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, können Patientin-
nen und Patienten direkt ins virtuelle Wartezimmer wechseln. Dort berät 
ein Tele-Arzt oder eine Tele-Ärztin den Patienten per Video, entweder aus 
der Praxis oder von zu Hause aus. Die medizinische Ersteinschätzung ist 
kostenlos und ohne Registrierung möglich. Wird eine Videosprechstunde 
durchgeführt, übernehmen die Krankenkassen die Kosten für gesetzlich 
Versicherte. Privatversicherte erhalten für die ärztliche Behandlung eine 

Rechnung vom Tele-Arzt. Besonders sinnvoll ist docdirekt bei akuten Be-
schwerden, die nicht bedrohlich erscheinen, zum Beispiel bei plötzlich 
auftretendem Fieber, leichten Schmerzen oder Unsicherheiten, ob ein 
Arztbesuch sofort nötig ist. Das digitale Tool hilft dabei einzuschätzen, ob 
eine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich ist oder ob eine Video-
sprechstunde ausreicht.
 
Seit einigen Jahren beschäftigt sich das Gesundheitsamt Sigmaringen 
intensiv mit der medizinischen Primärversorgung im Landkreis. Analysen 
und Gespräche mit lokalen Akteuren haben früh gezeigt, dass Digitalisie-
rung und insbesondere Telemedizin zentrale und geeignete Bausteine 
sind, um die Versorgung im ländlichen Raum langfristig zu stärken. Die 
Weiterentwicklung von docdirekt bewertet das Gesundheitsamt daher als 
wichtigen Schritt hin zu einer modernen, bedarfsgerechten und wohnort-
nahen Versorgung. Durch die qualifizierte Online-Beratung über docdi-
rekt können viele Fragen schnell geklärt und unnötige Wege vermieden 
werden. Wer das neue digitale Angebot nutzt, hilft gleichzeitig, medizini-
sche Ressourcen sinnvoll einzusetzen, sodass echte Notfälle schneller 
versorgt werden können.

Beim ersten eigenen Smartphone reicht in der Regel 
die Telefonfunktion
Die Wunschzettel der Kinder für Weihnachten sind schon geschrieben. 
Häufig darauf zu finden sind technische Geräte wie Spielekonsolen, Ta-
blets, Laptops und Smartwatches. Zu den absoluten Favoriten zählt für 
viele das erste eigene Smartphone. Damit Groß und Klein gleicherma-
ßen Freude daran haben, gibt die Kinder- und Jugendagentur „ju-max“ 
des Landkreises Sigmaringen den Eltern einige Tipps mit an die Hand.
 
Gerade mit Blick auf den Wechsel in die fünfte Klasse erhalten viele 
Schülerinnen und Schüler erstmals ein eigenes Smartphone. Haupt-
grund dafür ist in der Regel die Erreichbarkeit: Kinder sollen im Notfall 
ihre Eltern kontaktieren können – und umgekehrt. Für diese grundle-
gende Funktion reicht meist die reine Telefonfunktion völlig aus. „Über 
Anbieter-Tools wie Family Link von Google oder die Familienfreigabe von 
Apple lässt sich das Smartphone so einstellen, dass zunächst nur ausge-
wählte Apps freigeschaltet sind – beispielsweise die Telefon-App“, sagt 
Michael Weis, Medienpädagoge der Kinder- und Jugendagentur. Weitere 
Anwendungen könnten schrittweise ergänzt werden. So würden Kinder 
behutsam an die Nutzung herangeführt und nicht sofort mit der gesam-
ten digitalen Welt konfrontiert. „Gleichzeitig bedeutet diese Vorgehens-
weise auch eine deutliche Entlastung für Eltern“, sagt Weis. Ausführliche 
Anleitungen bietet die Internetseite www.medien-kindersicher.de.
 
Es gibt aber auch andere Empfehlungen für das erste Handy. So emp-
fiehlt die Initiative „Schau hin!“ den Einsatz eines Smartphones erst ab 
etwa zwölf Jahren. Das entspricht eher Klasse 6 beziehungsweise 7.
 
Neben der Telefonfunktion wünschen sich Eltern und Kinder oft, dass 
miteinander geschrieben werden kann. Die bekannteste App dafür ist 
WhatsApp. „Dabei empfehlen wir, den von WhatsApp vorgeschlagenen 
Privatsphäre-Check zu machen und zu prüfen, wer Status-Meldungen 
sehen und die Kinder zum Beispiel in Gruppen einladen kann“, sagt 
Michael Weis. Denn insbesondere die Zugehörigkeit zu Gruppen bringt 
Kinder oft in Kontakt mit unerwünschten Inhalten. „Eine gute Möglichkeit 
ist es, das Chatten im kleinen Kreis zu üben und eine Familien- oder 
Beste-Freunde-Gruppe mit der App Signal zu erstellen“, sagt Weis. „Sig-
nal hat den Vorteil, dass es keine Kanäle gibt und der Status deaktiviert 
werden kann.“
 
Alle weiteren Social-Media-Apps wie TikTok, Instagram oder Snapchat 
sind für Kinder grundsätzlich nicht zu empfehlen. Auch YouTube bietet 
mit dem Format der sogenannten „Shorts“ endlose Kurzvideos, die ein 
besonders hohes Suchtrisiko bergen. „Je jünger die Kinder sind, des-
to schwerer fällt es ihnen, ihre Nutzung selbstständig zu kontrollieren“, 
sagt der Medienpädagoge der Kinder- und Jugendagentur. Grundsätz-
lich besteht bei nahezu allen Apps die Möglichkeit, ein Elternkonto ein-
zurichten und das Kinderkonto damit zu verknüpfen. So können Inhalte 
eingeschränkt, Nutzungszeiten festgelegt und Schutzfunktionen aktiviert 
werden. „Dennoch bleibt die begleitende Aufsicht durch die Eltern unver-
zichtbar“, so Michael Weis. Bei Spielen gibt es ebenfalls die Möglichkeit, 
Jugendschutzfilter einzurichten und die Spielzeiten zu begrenzen. Kos-
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tenlose Handyspiele beinhalten fast immer die Möglichkeit, innerhalb des 
Spiels Geld auszugeben. Viele der Spiele arbeiten mit sogenannten Dark 
Patterns, die die Spielenden an das Spiel binden, damit diese möglichst 
viel Zeit damit verbringen. Hier ist es zu empfehlen, mit den Kindern in 
Kontakt zu sein und auch gemeinsam zu spielen.
 
Bei den Spielkonsolen ist die Nintendo Switch eher für eine jüngere 
Zielgruppe entwickelt worden, während die Sony Playstation oder die 
Microsoft Xbox eher Jugendliche und Erwachsene im Blick hat. Eine 
Auswahl an guten Spielen liefert die Broschüre „Digitale Spiele – päd-
agogisch beurteilt“ der Bundesregierung. Verlässliche Informationen zu 
einzelnen Spielen sind im Internet unter www.spieleratgeber-nrw.de zu 
finden. Mit dem Thema Medienerziehung befasst sich das Sigmaringer 
Jugendamt unter www.landkreis-sigmaringen.de/jugend. 

Kirchliche Mitteilungen

St. Anna, Ablach
Mittwoch, 24.12.	 15.00 Uhr	 Krippenfeier
Freitag, 26.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier 
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag       
Mittwoch, 07.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 11.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
 
St. Kilian, Bittelschieß
Mittwoch, 24.12.	 16.00 Uhr	 Krippenfeier
Freitag, 26.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zum 2. Weihnachtsfeiertag
Dienstag, 06.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zur Erscheinung des Herrn
Montag, 12.01.26	 18.30 Uhr	 Friedensgebet
		  20 Minuten für den Frieden
Donnerstag, 15.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
 
St. Nikolaus, Göggingen
Mittwoch, 24.12.	 15.00 Uhr	 Krippenfeier
Mittwoch, 24.12.	 22.00 Uhr	� Christmette anschl. Einladung 

zum Umtrunk durch
		  KLJB Göggingen
Dienstag, 06.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zur Erscheinung des Herrn
Samstag, 10.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
 
St. Odilia, Hausen a.A.
Sonntag, 21.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Mittwoch, 24.12.	 16.00 Uhr	 Krippenfeier
Donnerstag, 25.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag       
Mittwoch, 31.12.	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zum Jahresabschluss
Samstag, 03.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Dienstag, 13.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 18.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
 
St. Laurentius, Krauchenwies
Freitag, 19.12.	 08.15 Uhr 	 Weihnachtsgottesdienst 
		  der Sophie-Scholl-Schule
Samstag, 20.12.	 17.00 Uhr	 Nacht der Lichter
Sonntag, 21.12.	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Mittwoch, 24.12.	 18.00 Uhr	 Christmette
Sonntag, 28.12.	 10.30 Uhr	 Wortgottesfeier
		�  mit Kommunionspendung 
		�  mit Familien-, Kinder- u. Einzel-

segen
Sonntag, 01.01.26	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		�  zum Jahresbeginn und Start der 

Pfarrei Herz Jesu Sigmaringen, 
mit Aussendung der Sternsinger 
aller Pfarreien

Sonntag, 04.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 11.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 18.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
 
St. Ulrich, Rulfingen      
Donnerstag, 25.12.	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag
Sonntag, 04.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Freitag, 10.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Samstag, 17.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier   
            

Evangelische Kirchengemeinde Meßkirch
Evangelisches Pfarramt, Conradin-Kreutzer-Str. 17, 88605 Meßkirch
Pfarrbüro: Tel.: 07575-3361 Fax: 93600
Bürozeiten: Mo,Di,Do,Fr  9.00-11.00 Uhr
pfarrbuero@ev.kirche-messkirch.de

Pfarrerin Anja Kunkel: Tel..: 07575-925382
pfarrerin@ev.kirche-messkirch.de
Termine nach Vereinbarung
www.kirche-messkirch.de
 
Wochenspruch: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 
ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Philipper 4,4.5b)
 
Sonntag, 21. Dezember (4. Advent)
9.30 Uhr 	 Gottesdienst (Prädikantin K. Fischer)
 
Mittwoch, 24. Dezember (Heiligabend)
14.00 Uhr 	 Gottesdienst im Heilig-Geist-Spital (Pfarrer K. Mehl)
16.00 Uhr 	 Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
	 (Pfarrerin A. Kunkel)
18.00 Uhr 	� Gottesdienst 
	 (Pfarrerin A. Kunkel, Pfarrer U. Reich-Kunkel) 
	 Mitwirkung Posaunenchor
 
Donnerstag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag)
9.30 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl (Prädikantin M. Grau)
 
Freitag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)
10.00 Uhr 	 Gottesdienst im Friedwald Heudorf 
	 (Pfarrerin A. Kunkel)
	 Mit Abordnung der Musikkapelle Heudorf
	 Mitfahrgelegenheit um 9.30Uhr am Pfarrhaus
 
Sonntag, 28. Dezember (1. Sonntag nach dem Christfest)
10.00 Uhr 	 Sing-Gottesdienst in Pfullendorf (Pfarrer K. Mehl)
                   	 Kein Gottesdienst in Meßkirch
 
Mittwoch, 31. Dezember (Altjahresabend)
16.00 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer S. Degen)
 
Sonntag, 4.Januar (2. Sonntag nach dem Christfest)
9.30 Uhr 	 Gottesdienst (Pfarrerin A. Kunkel)
 
Freitag, 9. Januar
16.00-17.00Uhr 	 Gruppenstunde der „Meute“
17.00-18.00 Uhr 	 Gruppenstunde der „Füchse“
19.45 Uhr 	 Probe Posaunenchor in Meßkirch
 
Sonntag, 11. Januar (2. Sonntag nach Epiphanias)
9.30 Uhr 	 Gottesdienst mit Verabschiedung und
               	 Einführung der Kirchengemeinderäte 
	 (Pfarrerin A. Kunkel)
               	 Musikalisch begleitet vom Posaunenchor
 

Weihnachtsweg 2025 von Heiligabend bis 6. Januar
Die Weihnachtsgeschichte in 8 Stationen auf einer Strecke von 1,5km 
erleben (Im Friedwald Meßkirch-Heudorf)
Die Strecke ist barrierefrei auf geschotterten Waldwegen begehbar.
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Vesperkirche Meßkirch 2026 - Helfen Sie mit!
Vom 14.-22. März 2026 ist die 3. Vesperkirche in Meßkirch geplant.
Nach dem großen bisherigen Erfolg möchten wir wieder Raum für Be-
gegnung, Essen und Kultur schaffen. Wir suchen dazu Helferinnen und 
Helfer, die Lust haben sich einzubringen.

Alle Interessierten sind zu einem Informationsabend am Dienstag, den 
20. Januar, um 19 Uhr in den Paul-Gerhardt-Saal, Conradin-Kreutzer-
Str. 17 eingeladen.
Kontakt: Pfarrerin Anja Kunkel, 07575/925382, anja.kunkel@kbz.ekiba.de

Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen
Bürozeiten:
Ev. Gemeindebüro, Karlstr. 24
Montag, Dienstag, Donnerstag
von 8:30 Uhr – 11:00 Uhr und
Mittwoch von 10:30 Uhr – 13:00 Uhr und 14:00 Uhr – 15:30 Uhr
gemeindebuero.sigmaringen@elkw.de

Das Büro „mittendrin - Kirche am Markt“ ist geöffnet
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 9:30-12:30 – 14:00-17:00 Uhr und
Samstag von 9:30 Uhr – 12:30 Uhr
www.mittendrin-sigmaringen.de

Gottesdienste:
Freitag, 19.12.2025
18:30 Uhr    	 Andacht im Advent in der Ev. Stadtkirche, Team

Sonntag, 21.12.2025, 4. Sonntag im Advent
09:30 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Hornäcker
	 Musikalischer Gottesdienst mit der Kantorei

Mittwoch, 24.12.2025, Heiligabend
15:30 Uhr	 Gottesdienst in der Kreuzkirche, Sauer
	 Gottesdienst für Groß & Klein mit Krippenspiel
17:00 Uhr	 Waldweihnacht (Bingen, Burgruine Hornstein), Ströhle
	 Waldweihnacht mit dem Posaunenchor
17:30 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Sauer
	 Christvesper mit Oboe

Donnerstag, 25.12.2025, Tag der Geburt des Herrn - Christfest I
09:30 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Ströhle
	 Christmas & Carols

Freitag, 26.12.2025, Christfest II
09:30 Uhr	 Gottesdienst im Rathaus in Krauchenwies, Sauer
11:00 Uhr	� Gottesdienst in der Bruckkapelle in Sigmaringendorf, 

Sauer

Sonntag, 28.12.2025, Tag der unschuldigen Kinder - 28. Dezember
09:30 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Dr. Sill
	 mit Hohenzollerischer Liturgie - mit Abendmahl (Wein)

Mittwoch, 31.12.2025, Altjahrsabend
15:00 Uhr	 Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, Dr. Sill
	 mit Abendmahl (Wein)
17:00 Uhr	 Gottesdienst in der Kreuzkirche, Sauer +Ströhle
	 Jahresabschluss „Ich stell mein Segel in den Wind“
	� mit Abendmahl (Wein) mit dem Liedermacher Franz 

Wohlfahrt und Kantor Ferdinand Ehni
 
Donnerstag, 01.01.2026, Neujahrstag - 1. Januar
17:00 Uhr	 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Sauer
	� Liturgisches Orgelkonzert zum neuen Jahr mit Kantor 

Ferdinand Ehni

Freitag, 02.01.2026
15:30 Uhr	 Gottesdienst in den Fideliswiesen, Dr. Sill
	 mit Abendmahl (Wein)

Sonntag, 04.01.2026, 2. Sonntag nach dem Christfest
09:00 Uhr	 Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, Dr. Sill
10:00 Uhr	 Gottesdienst in der Kreuzkirche, Dr. Sill

Dienstag, 06.01.2026, Tag der Erscheinung des Herrn
09:30 Uhr	� Gottesdienst im Ev. Gemeindehaus in der Karlstraße, S. 

Maile (Winterkirche)

Samstag, 10.01.2025
10:00 Uhr	 Kleine Kirche in der Kreuzkirche, Team
	 Thema: Die drei Weisen aus dem Morgenland

Sonntag, 11.01.2026, 1. Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr	 Gottesdienst in der Klosterkirche in Inzigkofen, Sauer
09:30 Uhr	� Gottesdienst im Ev. Gemeindehaus in der Karlstraße, 

Ströhle (Winterkirche) im Anschluss Kirchenkaffee
 
Veranstaltungen:
Freitag, 19. Dezember 2025
16:00 – 17:30 Uhr, Krippenspielprobe,  
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen
 
Samstag, 20. Dezember 2025
11:00-12:00 Uhr Bewegung und Entspannung im Gemeindehaus, 
Karlstraße 24, Sigmaringen
Für alle, die Lust haben, sich zu bewegen und Entspannungsübungen 
für ihre Gesundheit zu machen. Möglich für alle zwischen 40-80 Jahre 
ohne sportliche Vorkenntnisse. Mitzubringen sind: Bequeme Kleidung, 
Turnschuhe, eine Matte, etwas zu trinken und gute Laune. Die Leiterin 
Tetjana freut sich auf Ihr Kommen! Das Angebot ist kostenfrei. Wer etwas 
für die Gemeindearbeit spenden möchte, darf das gerne tun.
 
Sonntag, 21. Dezember 2025
9:30 – 11:30 Uhr, Musikgottesdienst der Kantorei am 4. Advent, 
Ev. Stadtkirche
Was wäre die schöne Adventszeit ohne Musik? Kantor Ferdinand Ehni 
und die evangelische Kantorei Sigmaringen gestalten einen besonderen 
musikalischen Gottesdienst mit schöner Chormusik am 4. Advent.

Es werden unterschiedliche Werke aus den letzten Jahrhunderten ge-
sungen. Von bekannten barocken Stücken bis hin zu neueren Chorwer-
ken ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Gemeinde wird mit 
den bekannten Adventsstücken zum Mitsingen angeregt.
 
Montag, 22. Dezember 2025
19:30 Uhr, Posaunenchor, Probe, Gemeinderäume der Kreuzkirche, 
Binger Str. 9. Wer mitspielen oder ein Instrument lernen möchte, ist herz-
lich willkommen.
 
Dienstag, 23. Dezember 2025
14:30 Uhr, Kaffee-Runde miteinander – mit Gesprächen. 
Wer Lust hat, kann handarbeiten, basteln, malen etc. Neue Gesichter 
(auch zum Reinschnuppern) gerne auch Männer, sind herzlich willkom-
men. Wir treffen uns in der Anna-Fink-Stube, Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 
24. Handarbeiten sind keine Pflicht. Es wird ein Betrag von 1.-€ pro Wo-
che für die Kaffeekasse eingesammelt. Infos gerne bei Henriette Meyer 
unter Tel: 07571-725686.
 
Mittwoch, 24. Dezember 2025
14:00 Uhr, Weihnachten für alle, Gemeindehaus St. Fidelis
Weihnachten gemeinsam feiern, nicht allein. Das ist die Idee unseres 
Weihnachtens für alle, zu dem wir Sie, wie in den letzten Jahren auch, 
ganz herzlich in den Schwarzen Ritter (Gemeindehaus St. Fidelis) einla-
den möchten. Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam den Nachmittag zu 
verbringen, Kaffee zu trinken und Weihnachtslieder zu singen. 

Der Nachmittag wird vorbereitet von der katholischen und der evangeli-
schen Kirchengemeinde. Damit wir planen können, ist eine Anmeldung 
vorab wichtig! Anmeldung bis zum 22. Dez im mittendrin (07571-730930)
 
Mittwoch, 31. Dezember 2025
17:00 Uhr, Silvestergottesdienst, 
Kreuzkirche, Binger Str. 9, Sigmaringen
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Dann will ich verweilen, 
nicht klagen
Spüren, wo die Winde sind
Ich will verweilen, es wagen
Ich stell mein Segel in den Wind.

So lautet der Refrain eines Liedes, des Ostracher Liedermachers und 
Dichters Franz Wohlfahrt. Zur Jahreswende, wollen wir gemeinsam inne-
halten, zurückblicken und uns mit Liedern von Franz Wohlfahrt auf das, 
was vor uns liegt, einstimmen. Welche Winde werden uns treiben? Wird 
Sturm aufkommen? Können wir unser Segel in den Wind stellen? Können 
wir die guten Winde nutzen, oder wird der Seegang das Boot zum Ken-
tern bringen? Was gibt uns Kraft, Mut und Stärke? Herzliche Einladung!
Silvesterabend im Ev. Gemeindehaus 
in der Karlstraße am 31.12.2025 
Nach dem Gottesdienst in der Kreuzkirche laden wir alle, die Lust haben, 
den Silvesterabend gemeinsam mit anderen zu verbringen, ins evange-
lische Gemeindehaus ein.

Beginnen wollen wir um 20 Uhr mit einem gemeinsamen Racletteessen, 
zu dem jede(r) etwas für’s Buffet mitbringt. Wir sorgen für den Grund-
bedarf, Kartoffeln und Käse, gegen einen Unkostenbeitrag. Nach dem 
Essen kann, - wer will - Spiele spielen, singen, erzählen und beieinander 
sitzen bis das neue Jahr beginnt. Der Abend ist nicht „fertig vorbereitet“, 
sondern lebt vom Beisammensein und den Menschen, die kommen.

Wir bitten um Anmeldung im Gemeindebüro (07571-683010) bis Mo 
22.12. um 12.00 Uhr. Von Dienstag 23.12. bis Sonntag 28.12. kann 
man sich noch bei Pfarramt I anmelden (07571-683014) oder mail: 
dorothee.sauer@elkw.de
 
Donnerstag, 1. Januar 2026
17:00 Uhr, Orgelkonzert mit Segen, Ev. Stadtkirche
Zum Beginn des neuen Jahres laden wir Sie herzlich ein zu einem glanz-
vollen, besinnlichen und erhebenden Orgelkonzert mit einem Neujahrs-
segen ein. Lassen Sie sich von den festlichen Klängen der Orgel verzau-
bern und starten Sie besinnlich und hoffnungsvoll in das neue Jahr. In 
der Stadtkirche erklingen an diesem Abend prächtige, virtuose und me-
ditative Orgelwerke aus verschiedenen Epochen – Bach, Dupré, Boëll-
mann und Mendelssohn. Von kraftvollmajestätischen Klängen bis hin zu 
zarten, nachdenklichen Tönen spannt sich ein weiter musikalischer Bo-
gen, der Herz und Seele berührt. Es spielt Kantor Ferdinand Ehni auf der 
Albiez Orgel. Die Liturgie hält Pfarrerin Dorothee Sauer.
 
Mittwoch, 7. Januar 2026
09:15 - 10:30 Uhr, Krabbelgruppe, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bei Interesse bitte melden bei Pfarramt I, Tel. 07571-683014
10:00–11:30 Uhr, Dialog-Café- für Flüchtlinge, reuzkirche, Binger Str. 9
 
Samstag, 10. Januar 2026
Kleine Kirche, Kreuzkirche, Binger Str. 9, Sigmaringen,
Thema: Die drei Weisen aus dem Morgenland
Nach ihrem Besuch ziehen die Könige wieder nach Hause, doch wie 
sind sie eigentlich zur Krippe gelangt? Lass dich überraschen, dies in der 
Kleinen Kirche zu erfahren.
 
Samstag, 10. Januar 2026
11:00-12:00 Uhr Bewegung und Entspannung im Gemeindehaus, 
Karlstraße 24, Für alle, die Lust haben, sich zu bewegen und Entspan-
nungsübungen für ihre Gesundheit zu machen. Möglich für alle zwischen 
40-80 Jahre ohne sportliche Vorkenntnisse. Mitzubringen sind: Bequeme 
Kleidung, Turnschuhe, eine Matte, etwas zu trinken und gute Laune. Die 
Leiterin Tetjana freut sich auf Ihr Kommen! Das Angebot ist kostenfrei. 
Wer etwas für die Gemeindearbeit spenden möchte, darf das gerne tun.
 
Montag, 12. Januar 2026
19:30 Uhr, Posaunenchor, Probe, 
Gemeinderäume der Kreuzkirche, Binger Str. 9. Wer mitspielen oder ein 
Instrument lernen möchte, ist herzlich willkommen.
20:00 Uhr, Kantorei, Probe, Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24. 
Jeder, der mitsingen möchte, ist herzlich willkommen.

 Dienstag, 13. Januar 2026
14:30 Uhr, Kaffee-Runde miteinander – mit Gesprächen. 
Wer Lust hat, kann handarbeiten, basteln, malen etc. Neue Gesichter 
(auch zum Reinschnuppern) gerne auch Männer, sind herzlich willkom-
men. Wir treffen uns in der Anna-Fink-Stube, Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 
24. Handarbeiten sind keine Pflicht. Es wird ein Betrag von 1.-€ pro Wo-
che für die Kaffeekasse eingesammelt. Infos gerne bei Henriette Meyer 
unter Tel: 07571-725686.
19:00 Uhr, Hauskreis der Kirchengemeinde Sigmaringen
14tägig in den Gemeinderäumen der Kreuzkirche, Binger Str. 9, Sigma-
ringen. Für dieses Jahr haben wir uns ein Andachtsbüchlein „TERMI-
NE MIT GOTT“ 365 Tage mit der Bibel vorgenommen. Hier werden zu 
fortlaufenden Bibeltexten Erklärungen und Gedanken ausgeführt. Wir 
treffen uns in der Regel immer in den ungeraden Wochen, dienstags, 
außerhalb der Ferien. Beginn 19:00 Uhr, Ende gegen 20:15 Uhr.

Gerne dürfen Sie direkt bei Anette und Claus Löffler unter 07577/9109916 
anrufen, dann können wir Fragen persönlich besprechen.
 
Mittwoch, 14. Januar 2026
09:15 - 10:30 Uhr, Krabbelgruppe, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bei Interesse bitte melden bei Pfarramt I, Tel. 07571-683014
10:00 – 11:30 Uhr, Dialog-Café –für Flüchtlinge, Kreuzkirche, Binger Str. 9
15:00 – 17:00 Uhr, Konfirmandenunterricht, 
Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24
 
Der ökumenische Kleiderladen
„KleiderReich“, In der Vorstadt 2, Sigmaringen, Telefon 0170 – 6959136. 
Wir bitten darum, nur saubere und intakte Ware abzugeben. 
Haben Sie Lust ehrenamtlich das Team am Freitag oder Samstag zu un-
terstützen?  Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bei Susanna Fitz
Susanna.Fitz@elkw.de oder 07571-184 32 33
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag, Samstag	 10:00 – 14:00 Uhr
Mittwoch, Freitag	 14:00 – 18:00 Uhr

Wichtige Hinweise zur Kleiderabgabe im KleiderReich
Nachdem viele andere Annahmestellen die Annahme von Kleidern ein-
gestellt haben, bekommt das KleiderReich immer häufiger Kleidung, die 
nicht mehr verkauft werden kann. Diese müssen wir aussortieren. 
Daher eine Bitte: Bitte geben Sie nur Kleidung ab, die wirklich verkäuf-
lich ist. Im Zweifelsfall können Sie gerne die Verkäuferinnen fragen. Nicht 
mehr tragbare Kleidung kann auch über die Mülltonne entsorgt werden. 
Damit wir unsere Lager wieder leer bekommen, haben wir uns entschie-
den, aktuell nur 2 Säcke bzw. Kartons pro Abgabe anzunehmen. Schuhe 
können derzeit nicht abgegeben werden.

Allgemeine Hinweise und Telefonnummern
Das ev. Gemeindebüro in der Karlstraße 24 in Sigmaringen ist am
Übliche Kontaktzeiten vor Ort und telefonische Erreichbarkeit unter 
Tel. 07571-683010
Mo, Di, Do	 08:30-11:00 Uhr	
Mi	 10:30-13:00 Uhr
Mail: Gemeindebuero.Sigmaringen@elkw.de

Bitte wenden Sie sich auch an das ökumenische Büro „mittendrin-
Kirche am Markt“. Kontaktzeiten und telefonische Erreichbarkeit 
unter 07571-730930:
Mo, Di, Do, Fr		 9:30 -12:30 und von 14:00 -17:00 Uhr
Samstag		 9:30 -12:30 Uhr
Mail: info@mittendrin-sigmaringen.de

 Seminare

+++ LernHäppchen: Trends im Onlinemarketing
Digitale Werbeformen entwickeln sich rasant weiter - für Unternehmen 
und Selbstständige ist es eine Herausforderung, den Überblick zu be-
halten und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Formate 



Nummer 51-52	 Mitteilungsblatt der Gemeinde Krauchenwies vom 19. Dezember 2025	 Seite 13 

und Kanäle zum eigenen Produkt oder zur angebotenen Dienstleistung 
passen und tatsächlich Erfolg versprechen. Dieses Seminar gibt einen 
praxisnahen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen im Be-
reich digitaler Werbung. Themen wie der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz im Marketing, die Potenziale von Voice Search, Augmented Reali-
ty, Funnel-Marketing, Video- und interaktive Werbung sowie regionales 
Online-Marketing stehen dabei im Fokus.
 
Termin: Mittwoch, 22.01.2026, 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr
Dozent: Jörg Meyer
Veranstaltungsort: online über Zoom
 
 
+++ Storytelling – mit guten Geschichten punkten
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Storytelling als kommu-
nikatives Instrument und beim emotionalen Umgang mit fachlichen The-
men funktioniert. Mit Hilfe von Geschichten ist es möglich, Identifikation 
zu stiften und Begeisterung zu generieren. Gerade komplexe Sachver-
halte und wichtige Informationen kommen so besser an. Oft ist es hilf-
reich, mit Beispielen, Erfahrungen und Anekdoten zu agieren.
 
Termine: Dienstag, 27.01.2026 und Donnerstag, 29.01.2026, 
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Dozentin: Dr. Simone Richter (Titania Kommunikation)
Veranstaltungsort: online über Zoom
 
+++ MS OneNote: Einführung in die digitale Notizen- und Informa-
tionsverwaltung  
Dieser Kurs ist ein Fachkurs, Sie erhalten bis zu 70% ESF-Förderung (Eu-
ropäischer Sozialfonds Plus Baden-Württemberg). Was Sie tun müssen 
und wie hoch Ihre Förderung ausfällt, lesen Sie auf unserer Homepage.
 
Lernen Sie in dieser Einführungsschulung, wie Sie Microsoft OneNote 
effektiv für die digitale Verwaltung Ihrer Notizen und Informationen ein-
setzen können. In 7 Zeitstunden erhalten Sie einen umfassenden Über-
blick über die vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten von OneNote 
und entwickeln ein systematisches Vorgehen für Ihre tägliche Arbeit.
 
Termine: Dienstag, 03.02.2026 und Donnerstag, 05.02.2026, jeweils 
von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Dozent: Maximilian Groß
Veranstaltungsort: Kreismedienzentrum Sigmaringen
 
 
Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de
 

 
 Wissenswertes / Aktuelles

Adventsgottesdienst mit den Rengetsweiler Musikan-
ten und dem Musikverein Eintracht Gutenstein
Traditionell umrahmen die Rengetsweiler Musikanten im Advent einen 
Gottesdienst musikalisch in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder 
der Musikkapelle - in diesem Jahr zusammen mit dem Musikverein Ein-
tracht Gutenstein.

Hierzu laden wir Sie recht herzlich am Samstag 20. Dezember um 19.00 
Uhr  in die Kirche St. Kunigunde in Rengetsweiler ein. Im Anschluss an 
den Gottesdienst verwöhnt Sie die KLJB Dietershofen-Rengetsweiler mit 
Punsch, Glühwein und Gebäck.

Das Bildungszentrum Gorheim wünscht allen Teil-
nehmenden und DozentInnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest 2025!
Wir bedanken uns für die treue Zusammenarbeit und sind uns sicher, 
dass sie sich 2026 ebenso positiv fortsetzen wird.
Schon über die guten Vorsätze für 2026 nachgedacht? Nutzen Sie die 

Chance, sich und Ihre Liebsten durch unsere Kurse im Bildungszent-
rum gezielt weiterzubilden. Egal ob Sie etwas für Ihre Gesundheit tun, 
eine Sprache lernen oder etwas Kreativ werden wollen, bei uns finden 
Sie garantiert das richtige Angebot! Und nette Leute zum Kennenlernen 
gleich dazu. Schauen Sie im Programm vom Bildungszentrum Gorheim 
vorbei – da finden Sie Inspirationen, die Freude bereiten: www.bildungs-
zentrum-gorheim.de

Wie wäre es mit einem Beckenbodenkurs? Dieser Kurs vereint die 
klassischen Yogaübungen mit der Aktivierung und Stärkung des Be-
ckenbodens. Der Beckenboden spielt für den Körper und den Energie-
haushalt eine wesentliche Rolle. Ein starker Beckenboden stabilisiert die 
Körpermitte, unterstützt die Wirbelsäule und hilft, Rückenschmerzen so-
wie Haltungsproblemen vorzubeugen.

Neues Jahr, neue Sprache: In unserem Sprachkurs lernen Sie Schritt 
für Schritt, sich im Alltag sicher zu verständigen – im Urlaub, im Beruf 
und online. Im Januar starten unsere Sprachkurse auf unterschiedli-
chem Niveau. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder 
aber auch Chinesisch! 2026 ist Ihr Sprachjahr: Unsere Sprachkurse 
im Bildungszentrum bieten überschaubare Gruppen, praxisnahe Übun-
gen und erfahrene Kursleitungen. Jetzt anmelden und Sprachziele errei-
chen! Passend zu Chinesisch gibt es auch Qigong-Kurse, sowohl für 
Anfänger wie Geübte, vormittags und abends. Oder darf es lieber einer 
unserer 7 Yogakurse sein? Alternativ unsere Tanzkurse: Orientalischer 
Tanz oder Zumba. Und natürlich Kindertanz!!! Oder ein Power-Fit-
Training? Lieber kreativ? Unser Kalligraphie- und Letteringkurs (für 
Anfänger und Geübte) startet am Montag 26.01.26 um 19 Uhr, insge-
samt sechs Abende.

Soweit die guten Nachrichten. Davon gibt es noch viel mehr auf unserer 
Internetseite www.bildungszentrum-gorheim.de. Wir beraten Sie gerne 
jeden Vormittag am Telefon (07571-1843020) oder persönlich im Kloster 
Gorheim. Kommen Sie gerne bei uns vorbei.
 

Haus der Natur
Leibertingen. Winterwanderung. 
Freitag, 9. Januar, 14 Uhr (Anmeldung bis 08.01.)
Erwandern und erleben lässt sich mit entsprechender Bekleidung der 
Naturpark Obere Donau zu allen Jahreszeiten und für eine kleine Wan-
derung, egal ob mit oder ohne Schnee, bietet sich auch der Januar an. 
Vom Schützenhaus Leibertingen aus führt die Rundtour am Freitag, 9. 
Januar, um 14 Uhr durch winterliche Wälder und durch landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche. Auch wenn auf den ersten Blick alles tot und abge-
storben erscheint, so ist doch die Natur auch im Januar voller Leben. 
Bernd Schneck, Geschäftsführer des Naturparks, informiert entlang des 
Weges über Dies und Das und macht auf manche versteckte Dinge auf-
merksam. Treffpunkt: Parkplatz Schützenhaus Leibertingen; Leitung: 
Bernd Schneck; Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 8. Januar beim Haus 
der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
Beuron. Wintergäste an der Donau. 
Sonntag, 11. Januar, 10 Uhr (Anmeldung bis 08.01.)
Gerade im Winter lassen sich zahlreiche Vögel an der Donau nieder. Als 
Überwinterungsgäste stellt sich dabei manch besondere Art ein. Bei ei-
ner Wanderung am Sonntag, 11. Januar, um 10 Uhr entlang des Flusses 
lässt sich vielleicht der ein oder andere dieser Gäste mit Fernglas etwas 
aus der Nähe beobachten. Treffpunkt: Neumühle, Thiergarten; Leitung: 
Armin Hafner; Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 8. Januar beim Haus der 
Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
Beuron. Abschalten und Wohlfühlen in kleinen Schritten. 
Samstag, 17. Januar, 15 bis 17 Uhr (Anmeldung bis 12.01.)
Eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und mit pflegenden und duftenden 
Anwendungen den ganzen Körper entspannen und neue Energie schöp-
fen. Bei diesem Workshop am Samstag, 17. Januar, von 15 bis 17 Uhr wird 
unter Anleitung ein duftendes Wohlfühl-Menü für Gesicht, Dekolleté und 
Hände hergestellt. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: 
Astrid Lübs und Sandra Palm, Aromapraktikerinnen; Gebühr: 25,- Euro 
inkl. Skript und Material, Vorabzahlung; Anmeldung bis 12. Januar beim 
Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
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Seminare im Januar/Februar
12 Januar bis 11. Februar 2026
122. Grundkurs für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung
Erweitern Sie Ihren Horizont im 122. Grundkurs. In fünf Wochen voller 
Leben erwerben Sie nicht nur fachliche und persönliche Stärke, sondern 
auch die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Ob für die Übernah-
me des elterlichen Betriebs oder neue berufl iche Wege – mit breitem 
Wissen, Schlüsselkompetenzen und einem starken Netzwerk sind Sie 
bestens vorbereitet auf kommende Herausforderungen.

15. bis 16. Januar.2026
Finanzielle Freiheit für Frauen
Dieses Seminar bietet eine einzigartige Mischung aus Theorie und Pra-
xis, um die psychologische Seite des Geldes besser zu verstehen. In 
interaktiven Übungen entdecken Sie, wie Denkmuster und persönliche 
Blockaden Ihre Finanzentscheidungen beeinfl ussen und entwickeln ein 
individuelles Finanzprofi l. Ziel ist es, eine persönliche Finanzstrategie zu 
entwickeln, die Ihre individuellen Ziele einbezieht und Sie zu mehr fi nan-
zieller Unabhängigkeit und Sicherheit befähigt.

23. bis 25. Januar 2026
Waldseer-Wellness-Wochenende für Frauen – WWW zum Wohlfühlen
Tauchen Sie ein in ein Wochenende voller Bewegung, Entspannung und 
Genuss! In der stilvollen Atmosphäre der Bauernschule tanken Sie neue 
Energie, stärken Körper und Geist und genießen inspirierende Momente 
in Gemeinschaft und mit sich selbst. Gönnen Sie sich Ihre Auszeit!

18. Februar bis 9. April 2026
Bodenfruchtbarkeit
Das Fachseminar Bodenfruchtbarkeit vermittelt praxisnahes Wissen und 
konkrete Werkzeuge, um Böden, Pfl anzen und Betriebe sowie deren Be-
triebsleiterinnen und Betriebsleiter gezielt zu stärken.
In drei aufeinander aufbauenden Modulen erhalten Sie ein fundiertes 
Verständnis und lernen bewährte Methoden kennen, die direkt auf den 
eigenen Betrieb übertragbar sind. Fachvorträge, Exkursionen und prakti-
sche Übungen machen die Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft 
konkret erfahrbar. Entwickeln Sie konkrete Schritte für Ihren Hof – ökolo-
gisch sinnvoll, wirtschaftlich tragfähig und zukunftsorientiert.

Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage der Bauern-
schule Bad Waldsee: https://www.bauernschule.de

Dankeschön
Nach vielen Jahren Produktion 
und Vertrieb des Amtsblattes 
Krauchenwies müssen wir uns lei-
der verabschieden. Vielen Dank 
all unseren langjährigen treuen 
Lesern, Inserenten und Austrä-
gern. Wir wünschen Ihnen allen 
viel Gesundheit und alles Gute.

Ihr Team der Druckerei Schönebeck

Als Partner für Drucksachen  
  und Werbung sind wir 

  weiterhin für Sie da.
Abschlussarbeiten I Anzeigen-
gestaltung I Bindearbeiten I Blöcke 
I Briefbögen, Broschüren I Bücher 

Mediendesign
Corporate Design I Datenprü-
fung I Durchschreibesätze I Ein-
ladungskarten I  Endlosformulare 
Etiketten I Farbschnitt I Flyer I 

Off setdruck
Formulare I Gemeindeblätter I 
Geschäftsdrucksachen I Hoch-
zeitskarten I Kalender I Kataloge 

Digitaldruck
Logoentwürfe I Mailings I Num-
merierungen I Perforationen I 
Plakate I Prägungen I  Prospekte  
Rollenetiketten I Scanservice 

Weiterverabeitung
Schnelltrennsätze I Schriftsatz 
Spotlackierung I Stanzungen I 
Trauerdrucksachen I Überformate
Urkunden I Veredelung I Versand-
taschen I Werbeartikel I Weih-
nachtskarten I Wire-O-Bindungen

C.-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 92 39 - 0

info@schoenebeck-druck.de

DruckereiDruckerei
H. Schönebeck GmbH

www.schoenebeck-druck.de
Druckprodukte 
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